
Sind die Korporationen in Uri ein Auslaufmodell?
Institutionen | In der Funktion zur Unterstützung von Kanton und Gemeinden

Am 15. Mai wird in Altdorf 
die Korporationsgemeinde 
Uri und am 22. Mai in 
Hospental die Talgemeinde 
Ursern abgehalten. Es 
stellen sich Fragen nach der 
Daseinsberechtigung.

Karl Hartmann

Am 30. Juni 2010 reichte Landrat Alf 
Arnold im Urner Parlament eine 
Interpellation ein. Er fragte unter an-
derem, welche Beschlüsse nötig wä-
ren, um Einwohner-, Ortsbürger- und 
Korporationsbürgergemeinden zu-
sammenzulegen oder die Korporatio-
nen Uri und Ursern in den Kanton zu 
integrieren, oder ob es möglich sei, 
die Korporationen auf die Gemeinden 
aufzuteilen. Der Regierungsrat beant-
wortete die Interpellation am 7. De-
zember 2010, wobei er einleitend auf 
die in der Kantonsverfassung garan-
tierte Autonomie der Korporationen 
und die dadurch eingeschränkte Op-
tik hinwies. Der Urner Landrat disku-
tierte den Vorstoss in der Session vom 
26. Januar dieses Jahres (UW vom 29. 
Januar).
Es geht hier nicht darum, diese De-
batte weiterzuführen. Vielmehr soll 
versucht werden, in groben Zügen die 
Entstehung und Entwicklung der bei-
den Korporationen aufzuzeigen und 
nach der heutigen Daseinsberechti-
gung dieser Institutionen zu fragen.

Verfassungsgeschichtlicher 
Rückblick
Die Korporationen Uri und Ursern 
bestehen nicht seit alters her, gewis-
sermassen seit unvordenklichen Zei-
ten, sondern sind aus den gleichnami-
gen Bezirken herausgewachsen. De-
ren Geschichte nachzuzeichnen, wür-
de zu weit führen; nur so viel: Die 
Kantonsverfassung von 1850 glieder-
te den Kanton Uri in die zwei Bezir-
ke Uri und Ursern und diese in poli-
tische Gemeinden, wobei der Bezirk 
Ursern nur eine politische Gemeinde 
bildete (Paragrafen 30 und 31).

Von der Kantonsverfassung 
1888 …
Die Verfassung von 1888 teilt den 
Kanton nicht mehr in Bezirke ein, 
sondern in 20 politische Gemeinden. 
Die Bezirke finden keine Erwähnung; 
an ihrer Stelle erscheinen die Ge-
meinwesen Uri und Ursern, die Kor-
porationen, denen in Artikel 34 die 
Allmenden und das übrige Korpora-
tionsvermögen «als reines Korpora-
tionsgut, ohne irgendwelche Staatsan-
sprüche» zugeschieden werden (Ab-
satz 1). Absatz 2 der gleichen Verfas-
sungsnorm hält fest: «Die beiden Kor-
porationen organisieren sich nach 
eigenem Ermessen. Vorbehalten bleibt 
das staatliche Aufsichtsrecht über ihre 
organisatorischen und administrati-
ven Rechte und Pflichten.»
Als interessant erweisen sich noch 
heute die Ausführungen des damali-
gen Verfassungsrates im Aufruf vom 
März 1888 an die stimmfähigen Ein-
wohner zu den tiefgreifenden Ände-
rungen in der «Bezirksfrage», die 
«ohne Zweifel dem Volk von Uri und 
Ursern mehr Vorteile als Nachtheile» 
brächten:
So heisst es, der Bezirk Uri sei «gera-
de durch seine politische Stellung zu 
übermässigen Auslagen und Schulden 
und zur Vernachlässigung seiner 
Alpen und Wälder gelangt. (...) Aus 
diesem Zustand verhängnisvollen 
Siechtums wird der Bezirk Uri durch 
die neue Verfassung gerettet». Mit der 
Kantonalisierung von Wuhrlasten so-
wie von bestimmten Strassen und We-
gen «werden dem Bezirk Uri seine 
drückenden Lasten abgenommen und 
wird er in die längst ersehnte Lage 
versetzt, seine Schulden allmählig til-
gen und künftig die ganze Zeit und 
Kraft seinem Hauptzwecke, dem für 
alle Bürger höchst wichtigen Korpo-
rationswesen, widmen zu können».
Anders lagen die Verhältnisse beim 
Bezirk Ursern: «Dieser Bezirk hat we-
der Strassen noch Wuhren gebaut 

und erfreut sich daher eines blühen-
den Haushaltes. Wenn es ihm schwer 
fällt, auf seine politischen Rechte zu 
verzichten, so mag ihn doch die That-
sache beruhigen: Was der Bezirk ver-
liert, gewinnen seine Gemeinden. Die 
Gemeinden Urserns fristeten bis an-
hin im Schatten der Bezirksobrigkeit 
nur ein halbes Dasein.» Im Übrigen 
sei der Verfassungsrat «redlich be-
müht, die Eigenart Urserns zu respek-
tieren, soweit die allgemeinen Inter-
essen des Landes es immer nur gestat-
teten. Der neue Verfassungsentwurf 
erteilt deshalb der Korporationsge-
meinde, bezw. dem Korporationsrathe 
Ursern die Ermächtigung, die bürger-
lichen Armensachen in den Kreis 
ihrer Befugnisse zu ziehen». Entspre-
chend wies Artikel 89 der Verfassung 
die betreffenden gemeindlichen Kom-
petenzen der Korporationsgemeinde 
und dem Korporationsrat zu, «solan-
ge in Ursern die Korporations- und 
Armengüter ungeteilt verwaltet wer-
den» (Absatz 1).

… zur Verfassung von 1984
Den Verfassungsrat, der die Totalrevi-
sion des urnerischen Grundgesetzes 
zuhanden der Volksabstimmung vom 
28. Oktober 1984 vorbereitete, be-
schäftigte die Frage, ob die beiden 
Korporationen beibehalten oder ab-
geschafft werden sollten. Die verfas-
sungsrätliche Kommission 6, die sich 
schwergewichtig mit dem betreffen-
den Abschnitt befasste, trat einstim-
mig für ihre Beibehaltung ein; auch 
nach Ansicht des Ratsbüros sollte den 
Korporationen der Bestand gesichert 
bleiben (Mängelliste, Seiten 41, 42). 
Der Rat schloss sich dieser Auffas-
sung an. Folgerichtig hielt die Vorla-
ge für das Vernehmlassungsverfahren 
fest, dass die Korporationen «weiter-
hin auf Verfassungsstufe anerkannt 
werden und deren Autonomie ge-
stärkt» werden sollen (Vorlage, Seite 
33). Neu vorgesehen wurde eine 
Pflicht der Korporationen, Kanton 
und Gemeinden bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen (Vor-
lage, Seite 34). Diese Anliegen fanden 
auch Eingang in die neue Kantonsver-
fassung.
Die Meinungen der beiden Korpora-
tionen zur neuen Verfassung waren 
geteilt. In der «Verfassigs-Zyttig», die 
der Verfassungsrat im Vorfeld der 
Volksabstimmung herausgab, störte 
sich die Korporation Uri beispielswei-
se an der neu statuierten Pflicht, den 
Kanton und die Gemeinden bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen. Die Korporation Ursern 

meinte hierzu, sie habe diese Aufgabe 
seit jeher als selbstverständlich ange-
sehen und bisher auch bestens erfüllt 
(Tragen der Armenlasten bis 1976, 
Bauherrschaft bei Aufforstungs- und 
Verbauungsprojekten).

Heute: Recht und Wirklichkeit
Die Kantonsverfassung enthält die 
Bestimmungen über die Korporatio-
nen Uri und Ursern im 6. Kapitel 
(Gliederung des Staates) und widmet 
ihnen dessen dritten Abschnitt: Arti-
kel 72 anerkennt sie als selbstständi-
ge Organisationen des öffentlichen 
Rechts. Sie können Korporationsge-
meinden schaffen. Entsprechend be-
gründen und organisieren sich diese 
Gemeinden nach dem Recht ihrer 
Korporation (Artikel 70); danach 
richten sich auch ihre Aufgaben (Ar-
tikel 107 Absatz 4). Artikel 73 ge-
währleistet das Korporationsvermö-
gen. Artikel 74 (Zusammenarbeit) 
hält fest, dass die Korporationen den 
Kanton und die Gemeinden bei der 
Erfüllung der Aufgaben unterstützen 
und helfen, die Staatsziele zu errei-
chen.
Entscheidend sind indessen nicht die 
Verfassungsnormen an sich, sondern 
ist das, was die Korporationen damit 
anfangen und wie sie mit ihrer Auto-
nomie umgehen. Auskunft hierüber ge-
ben ihre Gesetzessammlungen und die 
Websites im Internet (Uri: www.korpo-
ration.ch; Ursern: www.korporation-
ursern.ch), deren Besuch sich lohnt.
Grundlegender Erlass der Korpora-
tion Uri bildet das Gesetz vom 9. Mai 
1937 über die Organisation der Kor-
poration Uri. Wie die Überschrift an-
deutet, enthält es ausschliesslich orga-
nisatorische Bestimmungen; es be-
fasst sich mit der räumlichen Gliede-
rung der Korporation sowie mit der 
Organisation und den Kompetenzen 
ihrer Organe (Korporationsgemeinde, 
Korporationsrat, Engerer Rat). Mate-
rielle Bestimmungen, etwa über Ziele 
und Aufgaben der Korporation oder 
über die Mittel zur Aufgabenerfül-
lung, und auch eine Präambel fehlen. 
Das darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Korporation Uri 
vielfältige und wichtige Aufgaben 
wahrnimmt.
Das Schwergewicht ihrer Tätigkeit 
liegt naturgemäss auf der Verwaltung 
und Nutzung der eigenen Allmenden 
und Weiden, gehören ihr doch von 
der produktiven Fläche des Kantons 
(ohne Ursern) mit wenigen Ausnah-
men sämtliche Alpweiden und der 
grösste Teil des Waldes sowie alle Bä-
che und Seen, welche die Kantonsver-

fassung nicht ausdrücklich als Staats-
eigentum erklärt. Die Korporation Uri 
ist aber auch im Sozialwesen tätig: 
Beiträge an den Um- und Neubau von 
Altersheimen; vor allem hat sie sei-
nerzeit massgeblich am Bau des regio-
nalen Alters- und Pflegeheims Rosen-
berg in Altdorf (www.rosenberg-ur.
ch) mitgewirkt, an dem sie noch heu-
te zu 50 Prozent beteiligt ist. In ihrem 
Eigentum steht zudem das frühere, 
1581 gegründete Kapuzinerkloster in 
Altdorf.
Neuerdings ist sie auch als Sponsorin 
tätig. Der Engere Rat hat am 25. Ja-
nuar 2010 ein Reglement beschlossen, 
nach dem die Korporation Uri in 
ihrem Gebiet lokale, regionale und 
nationale Projekte in Sport, Kultur 
und Sozialem sowie in anderen Berei-
chen mit Beiträgen von 2000 bis 
50 000 Franken unterstützt. Das Reg-
lement ist seit 1. Januar dieses Jahres 
in Kraft. Im Übrigen hat der Engere 
Rat der Korporation Uri kürzlich zwei 
Prüfungskommissionen eingesetzt, 
die für den Korporationsrat Beiträge 
an das regionale Schwimmbad in Alt-
dorf und an die Erweiterung der 
Schlachtanlage ÜrnerFleisch AG prü-
fen. Wie die Korporation Uri auf ihrer 
Website festhält, hat sie damit Leis-
tungen übernommen, die nicht zu 
ihren ureigensten Aufgaben gehören.
Die Korporation Ursern ist in ihrem 
Gebiet, das heisst im Hoheitsbereich 
der Gemeinden Andermatt, Hospen-
tal und Realp, Eigentümerin von 
Grund und Boden sowie aller Gewäs-
ser, soweit nicht anderweitiges öffent-
liches oder privates Eigentum nachge-
wiesen wird. Ausserdem gehört ihr 
das Elektrizitätswerk Ursern (www.
ew-ursern.ch). Die Organe der Kor-
poration Ursern sind die Talgemein-
de, der Talrat, der Engere Rat und die 
Rechnungsprüfungskommission.
Die Talgemeinde erliess am 16. Mai 
2010 ein neues Grundgesetz, das den 
früheren Erlass von 1974 ablöste. 
Auch dieses Gesetz beschränkt sich 
auf organisatorische Bestimmungen, 
doch gibt die Präambel Marschrich-
tung und Ziel vor, wenn es dort heisst, 
das Gesetz werde beschlossen «im 
Bestreben, Bewährtes der Korpora-
tion Ursern zu wahren und deren her-
gebrachte Selbstständigkeit zu sichern 
sowie die nachhaltige Entwicklung 
der Talschaft zu fördern». In ihrem 
Internetauftritt nennt die Korporation 
an erster Stelle die Verwaltung und 
Pflege ihres Grundeigentums. Das 
Allmendgebiet dient ausserdem als 
Ruhe- und Erholungszone sowie als 
Ski-, Touren- und Wandergebiet. Auch 

stand Korporationsgebiet während 
Jahrzehnten der Armee als Übungsge-
lände zur Verfügung. Weiter leistet die 
Korporation Ursern Beiträge an Inf-
rastruktureinrichtungen sowie an kul-
turelle und sportliche Veranstaltun-
gen; ausserdem mittels Stipendien an 
die Ausbildung der Jugend. Auch ist 
sie am Betagten- und Pflegeheim Ur-
sern und am Talmuseum beteiligt, und 
sie betreut das Talarchiv.

Und morgen?
Diese Aufzählung, die nicht Anspruch 
erhebt, vollständig zu sein, zeigt, dass 
die Korporationen selber und ihre 
Gemeinden wichtige Aufgaben erfül-
len, und zwar nicht, wie oft fälschli-
cherweise angenommen wird, bloss 
zugunsten der Korporationsangehöri-
gen, sondern zum Wohle der ganzen 
Bevölkerung. Die Tätigkeit kann sich 
auch in Zukunft als fruchtbar erwei-
sen, wobei Anpassungen an wech-
selnde Bedürfnisse nicht ausgeschlos-
sen erscheinen.
Die Hauptaufgabe der Korporationen 
wird weiterhin in der angestammten 
Tätigkeit liegen: Verwaltung, Pflege 
und Nutzung der ihnen und ihren Ge-
meinden gehörenden produktiven 
Gebiete unseres Kantons. Damit 
schützen sie die Landschaft vor dem 
Verganden sowie vor Erosionen und 
tragen so zum Schutz der Bevölke-
rung und der Umwelt bei. - In diesem 
Zusammenhang nicht unterbleiben 
darf ein Hinweis auf das Internatio-
nale Jahr des Waldes, zu dem die 
UNO 2011 erklärt hat. Die Korpora-
tionen Uri und Ursern haben die Idee 
aufgegriffen und führen in diesem 
Sinne verschiedene Veranstaltungen 
durch (Hinweise im Internet).
In früheren Jahren, die gar nicht so 
lange zurückliegen, kamen den (Kor-
porations-)Bürgergemeinden auf-
grund des Heimatprinzips im Armen-
wesen auch in der Armenpflege und 
im Vormundschaftswesen Aufgaben 
zu. Heute liegen die betreffenden Be-
fugnisse bei den Einwohnergemein-
den. Die Korporationen und die Kor-
porationsgemeinden haben sich je-
doch nicht aus dem Fürsorgewesen 
zurückgezogen, sondern haben in der 
Unterstützung von Alters- und Pflege-
heimen ein für die Allgemeinheit se-
gensreiches Wirkungsfeld behalten.
Von grossem Wert für die Bevölke-
rung erscheint die Tätigkeit der Kor-
porationen in andern Bereichen des 
Sozialwesens (Stichwort Stipendien) 
und in weiteren Gebieten, namentlich 
auf kultureller und touristischer Ebe-
ne. Nicht zuletzt liegt darin eine Er-
füllung der verfassungsmässigen 
Pflicht, den Kanton und die Gemein-
den bei der Bewältigung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen.
Die Kantonsverfassung garantiert den 
Korporationen Uri und Ursern ihre 
Autonomie. Sache der Korporationen 
ist es, diese Autonomie zu bewahren. 
Das gilt auch dort, wo sie den Kanton 
und die Gemeinden in ihrer Tätigkeit 
unterstützen. Sie sollen dies nicht 
nach Diktat, sondern aus eigenem 
Antrieb und selbstständig tun. Eine 
sinnvolle Zusammenarbeit ist damit 
nicht ausgeschlossen.

Schlussfolgerung
Als Schlussfolgerung verbleibt mithin: 
Unsere beiden Korporationen und 
ihre Gemeinden behalten auch in Zu-
kunft ihre Daseinsberechtigung. Sie 
bilden, gerade durch ihr Wirken, 
wichtige Eckpfeiler der föderalistisch-
demokratischen Struktur des Urner 
Staatswesens.
Quellen: Mängelliste zur Revision der Kantons-
verfassung. Arbeitspapier für den Verfassungs-
rat, 28. Dezember 1982; Totalrevision der Kan-
tonsverfassung. Vorlage für das Vernehmlas-
sungsverfahren, 5. Januar 1984; Botschaft für 
die Volksabstimmung vom 28. Oktober 1984 
(Totalrevision der Kantonsverfassung), 13. Au-
gust 1984; «Verfassigs-Zyttig», herausge-
geben vom Verfassungsrat zum Urnengang 
vom 28. Oktober 1984 (Redaktion: Kurt Zur-
fluh), erschienen als Beilage zu den beiden 
Urner Zeitungen «Gotthard-Post» und «Urner 
Wochenblatt»; Karl Hartmann, Das Gemeinde-
wesen im urnerischen Verfassungsrecht, in: 
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und 
Gemeindeverwaltung, 87/1986, S. 385ff. (mit 
Hinweisen auf Materialien und Literatur).

Die Korporationsgemeinde Uri auf dem Lehnplatz in Altdorf. Welche Daseinsberechtigung haben die Korporationen Uri 
und Ursern noch?� Archivbild UW
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